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Betreff:

Standorte von "Hundestationen"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
02.03.2017

Beratungsfolge: Status

Planungs- und Umweltausschuss (zur Beantwortung) 15.03.2017 Ö

Sachverhalt:

Der Stadtbezirksrat 132 hat auf seiner Sitzung am 11.01.2017 mehrheitlich angeregt, die 
Aufstellung einer Hundestation im Bezirk zu veranlassen, um die Hundehalter bei der 
Reinhaltung des Bezirks von Hundekot zu unterstützen (nur die CDU stimmte dagegen). 

 
Mit Mitteilung vom 30.01.2017 (Anlage) teilt die Verwaltung zur Bezirksratssitzung vom 
1.03.2017 mit, dass sie der Anregung des Bezirksrat nicht nachkommen wolle – die bisher 
50 Hundestationen würden nur “an besonders stark frequentierten Bereichen in Grün- und 
Parkanlagen“ aufgestellt, so die Begründung. Die BIBS-Fraktion denkt, dass sie nicht nur in 
Parks und an Grünflächen aufgestellt werden sollten. 

 
Der Bezirk 132 ist gerade im Bereich der Salzdahlumer Straße / Ecke Schefflerstraße dicht 
besiedelt und stark frequentiert auch von vielen Hundehaltern. Zudem ist Hundekot in Grün- 
und Parkanlagen eher weniger störend als in großenteils versiegelten Stadtvierteln. Dies 
vorausgeschickt, stellt die BIBS-Fraktion folgende Fragen: 

 
1.) In welchen Bezirken sind je wieviel Hundestationen aufgestellt und an welchen 
Stellen dort?

2.) In wieweit spielen soziale Gesichtspunkte für die Auswahl der Aufstellungsorte 
eine Rolle, in wieweit ästhetische und hygienische - konkret: warum werden 
Hundehalter nur bei Spaziergängen in Parks und auf Grünflächen mit dem Service 
von Hundestationen unterstützt, nicht aber beim Gassi-Gehen im Bezirk?

3.) Als Steuer ist die Hundesteuer zwar nicht zweckgebunden, sondern frei 
verwendbar. Das schließt aber nicht aus, dass sie auch zur Prävention und 
Beseitigung von Hundekot verwendet wird. In wieweit können die Kosten der 
Aufstellung von Hundestationen durch den Einsatz der Hundesteuer gedeckt 
werden?

gez. Dr. Dr. Wolfgang Büchs
(BIBS-Fraktionsvorsitzender)
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

16-03206-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Aufstellung einer Hundestation
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
30.01.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 
Kenntnis)

01.03.2017 Ö

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates 132 vom 11.01.2017:

„Für nachfolgende Straße wird die Aufstellung einer Hundestation beantragt:
Schefflerstraße“

Stellungnahme der Verwaltung:

Gemäß der Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt Braun-
schweig sind Hundehalter verpflichtet, die durch die von ihnen geführten Hunde verursach-
ten Verunreinigungen durch Hundekot unverzüglich zu beseitigen.

Als besonderer Service für Hundehalter wurden durch die Stadt Braunschweig an rund 50 
besonders stark frequentierten Bereichen in Grün- und Parkanlagen sogenannte „Hunde-
stationen“ aufgestellt.

Für die Aufstellung und Unterhaltung weiterer Stationen stehen kein Budget und keine perso-
nellen Ressourcen zur Verfügung. Da jeder Hundebesitzer sich eigenständig mit Kotbeuteln 
versorgen kann und diese Beutel auch in öffentliche Abfallbehälter entsorgen darf, wird sei-
tens der Verwaltung von einem weiteren Aufstellen von Hundestationen abgesehen.

Loose
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